
2011/1 18. Januar 2011

Beschluss

Die Clearingstelle EEG hat am 18. Januar 2011 durch den Vorsitzenden der Clea-
ringstelle EEG Dr. Lovens, die Mitglieder der Clearingstelle EEG Dr. Brunner und
Dr. Pippke sowie die nichtständigen Beisitzer der Clearingstelle EEG Grobrügge
und Weißenborn einstimmig beschlossen:

1. Gemäß § 23 Abs. 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO) wird
ein Empfehlungsverfahren zu folgenden Fragen eingeleitet:

Was ist der richtige Netzverknüpfungspunkt i. S. d. § 5 Abs. 1 EEG 2009 ?

Insbesondere:

(a) Ist die Stelle mit der in der Luftlinie kürzesten Entfernung zum Standort
der Anlage auch dann der richtige Netzverknüpfungspunkt gemäß § 5
Abs. 1 Satz 1 EEG 2009, wenn zwar kein anderes, wohl aber dasselbe Netz
einen technisch und wirtschaftlich günstigeren Netzverknüpfungspunkt
aufweist ?

(b) In welchem Verhältnis stehen § 5 Abs. 1, § 5 Abs. 2 und § 5 Abs. 3
EEG 2009 zueinander ?

(c) Ist die Anlagenbetreiberin bzw. der Anlagenbetreiber nach § 5 Abs. 1
Satz 2 EEG 2009 berechtigt, vom Netzbetreiber den Anschluss einer oder
mehrerer Anlagen mit einer Leistung von insgesamt bis zu 30 kW, die
sich auf einem Grundstück mit bereits bestehendem Netzanschluss be-
finden, an diesen Netzanschluss zu verlangen, wenn der Netzverknüp-
fungspunkt oder das Netz deshalb nach § 5 Abs. 4 i. V. m. § 9 EEG 2009
optimiert, verstärkt oder ausgebaut werden müsste, diese Maßnahmen
aber nach § 9 Abs. 3 EEG 2009 für den Netzbetreiber wirtschaftlich un-
zumutbar sind ?

2. Die bei der Clearingstelle EEG registrierten öffentlichen Stellen und die akkre-
ditierten Interessengruppen erhalten gemäß § 24 Abs. 1 VerfO bis zum
28. Februar 2011 Gelegenheit zur Stellungnahme.



Das Verfahren wird bei der Clearingstelle EEG unter dem Aktenzeichen 2011/1
geführt.

Dr. Brunner Dr. Pippke Dr. Lovens

Grobrügge Weißenborn

2


